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9.00 – 9.15 Uhr	� Eröffnung und fachliche Einführung in die Tagung

�Dr. Heike Thomae, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Medizinrecht

9.15 – 10.15 Uhr	� Auswahlentscheidungen in der Krankenhausplanung nach dem 
KHVVG/KHAG

Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger, Juristische Fakultät  
der Universität Augsburg  

10.15 – 11.15 Uhr	� Bestandsschutz der Krankenhäuser im Rahmen der  
Krankenhausplanung

��Prof. Dr. Michael Quaas, M.C.L., Rechtsanwalt, Fachanwalt für  
Verwaltungsrecht, Fachanwalt für Medizinrecht 

11.15 – 11.45 Uhr	 Kaffeepause

11.45 – 12.45 Uhr	� Aktuelle Rechtsprechung nach der Krankenhausreform NRW

��Mechthild Schildwächter, Richterin am Oberverwaltungsgericht für 
das Land NRW 

12.45 – 13.30 Uhr	 Mittagspause
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Dr. Heike Thomae

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

mit hochkarätigen Referentinnen und Referenten aus Wissenschaft, 
Gerichtsbarkeit und Anwaltschaft sowie anderen Bereichen des 
Gesundheitswesens besprechen, diskutieren und bewerten wir bei 
unserer Jahresarbeitstagung Medizinrecht umfassend die aktuellen 
Problemfelder des öffentlichen Gesundheitsrechts. Kommen Sie nach 
Berlin und nutzen Sie die Gelegenheit zum persönlichen Austausch oder 
nehmen Sie bequem via Online-Live-Stream teil!

Zu den Schwerpunkten des Programms gehören die künftige 
Krankenhausplanung mit Blick auf Auswahlentscheidungen bei 
Überversorgung, der Bestandsschutz von Krankenhäusern sowie die 
Auswirkungen der in  NRW bereits vollzogenen Krankenhausreform und 
der dazu ergangenen Rechtsprechung. Im Weiteren stehen Vorträge 
zum Sicherstellungsauftrag der Landkreise und kreisfreien Städte, die 
Reform der Notfallversorgung sowie die Amts- und Staatshaftung im 
Gesundheitswesen im Mittelpunkt.

Ebenso betrachten wir die aktuelle BSG-Rechtsprechung des 1. Senats 
und die Krankenhausvergütung im KHVVG/KHAG. Aufschlussreiche 
Überlegungen zur Selbstverwaltung im Gesundheitswesen sowie 
die Vorstellung strafrechtlicher Fallstricke sektorenübergreifender 
Versorgung runden die Veranstaltung ab.

Am Vortag, 12. März 2026, betrachten wir die aktuellen Entwicklungen 
bei der Vergütung von Krankenhausleistungen. Mit der Teilnahme an 
beiden Veranstaltungen können Fachanwältinnen und Fachanwälte für 
Medizinrecht schon früh im Jahr ihrer gesamte jährliche Fortbildungsplicht 
(§ 15 FAO) an einem Termin erfüllen.

Ich freue mich darauf, Sie im März in Berlin oder im Live-Stream begrüßen 
zu dürfen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

�Dr. Heike Thomae, Rechtsanwältin,  
Fachanwältin für Medizinrecht, 
Leiterin der Jahresarbeitstagung



9.00 – 10.00 Uhr	 �Aktuelle Rechtsprechung des 1. Senats des BSG

			�  

			   Dr. Martin Estelmann, Vors. Richter am Bundessozialgericht

10.00 – 11.00 Uhr	 ��Die Krankenhausvergütung nach dem KHVVG/KHAG

			�   Dr. Anne Barbara Lungstras, Richterin am Landessozialgericht 

11.00 – 11.15 Uhr	 Kaffeepause

11.15 – 12.15 Uhr	� Rechtsschutz gegen MD-Gutachten nach dem KHVVG/KHAG

			    Dr. Steffen Müller, LL.M., Rechtsanwalt

12.15 – 13.15 Uhr	 Strafrechtliche Fallstricke sektorenübergreifender Versorgung

�Dr. Matthias Dann, LL.M., Rechtsanwalt 
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13.30 – 14.30 Uhr	 Reform der Notfallversorgung

Prof. Dr. Frank Stollmann, Ltd. Ministerialrat, Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 

14.30 – 15.30 Uhr	 �Sicherstellungsauftrag der Landkreise und kreisfreien Städte

			   ��Prof. Dr. Thomas Vollmöller, Rechtsanwalt 

15.30 – 15.45 Uhr	 Kaffeepause

15.45 – 16.45 Uhr	� Amts- und Staatshaftung im Gesundheitswesen

			   Dr. Peter Itzel, Vors. Richter am Oberlandesgericht a. D. 

21. JAHRESARBEITSTAGUNG MEDIZINRECHT

Bescheinigung

Teilnehmer der Jahresarbeitstagung erhalten eine Bescheinigung über  
10 Stunden zur Vorlage bei der Rechtsanwaltskammer (§ 15 FAO).  
Alle 15 Pflichtstunden an einem Termin? Lesen Sie hierzu die nächste Seite!
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21. JAHRESARBEITSTAGUNG MEDIZINRECHT

SEMINARHINWEIS ANMELDUNG

Fortbildungsplus zur 21. Jahresarbeitstagung Medizinrecht:

Donnerstag, 12. März 2026, 14.00 – 19.30 Uhr 

Aktuelles zur Vergütung von Krankenhausleistungen
Live-Stream/Berlin, DAI-Forum Berlin-Mitte 
Nr. 124207

Dr. Heike Thomae, Rechsanwältin, Fachanwältin für Medizinrecht

Prof. Dr. Thomas Vollmöller, Rechtsanwalt

Die beiden besonders ausgewiesenen Referenten stellen die wesentlichen, neueren 
Entwicklungen bei der Vergütung von Krankenhausleistungen dar.

Mit dieser Veranstaltung können Sie in Kombination mit der 21. Jahresarbeitstagung 
Medizinrecht die gesamte Fortbildungspflicht gemäß § 15 FAO in Höhe von 15 Stunden 
an einem Termin absolvieren.

Dauer: 	 5 Zeitstunden – § 15 FAO
Kostenbeitrag:	 375,– € (USt.-befreit)
Paketpreis:	 1.185,– € �(USt.-befreit) für Jahresarbeitstagung und Fortbildungsplus

Weitere Informationen und die Möglichkeit der Paketbuchung auf www.anwaltsinstitut.de

Die Jahresarbeitstagung und das Fortbildungsplus finden als Hybrid-Veranstaltungen statt. 
Nehmen Sie online im DAI eLearning Center oder vor Ort teil. Auch online können Sie die 
Veranstaltung für die Pflichtfortbildung nach § 15 Abs. 2 FAO nutzen.
Natürlich haben Sie als Online-Teilnehmer/in ebenso die Möglichkeit, Ihre Fragen an die 
Referenten zu stellen. Unser/e Moderator/in vor Ort im Saal wird Sie in einem Textchat durch 
die Veranstaltung begleiten und Ihre Fragen in die Veranstaltung einbringen. Während der 
Vorträge verfolgen Sie in Ihrem Browser die Referenten im Video, die Präsentationsfolien 
sowie die Interaktion im Chat.

+++   Live-Stream und Präsenz   +++   Live-Stream und Präsenz   +++

21. Jahresarbeitstagung Medizinrecht
13. bis 14. März 2026 
Live-Stream/Berlin  
DAI-Forum Berlin-Mitte · Nr. 124205

Kostenbeiträge:
1.185,– €	� (USt.-befreit) für Jahresarbeitstagung (124205) und Fortbildungsplus (124207);  

insgesamt 15 Zeitstunden – § 15 FAO
945,– €	 (USt.-befreit) für Jahresarbeitstagung (124205); 10 Zeitstunden – § 15 FAO
375,– €	 (USt.-befreit) für Fortbildungsplus (124207); 5 Zeitstunden – § 15 FAO

Anmeldung über die DAI-Webseite  
www.anwaltsinstitut.de  
mit vielen neuen Services:
· �Zugriff auf alle digitalen Unterlagen zur Fortbildung:  

Von Arbeitsunterlage bis zur Teilnahmebescheinigung

· �Komfortable Umbuchungsmöglichkeiten

· �Direkter Zugriff auf alle digitalen Lernangebote

· �Speichern interessanter Fortbildungen  
auf Ihrer persönlichen Merkliste

Einfach  
online 

anmelden



ORGANISATORISCHE HINWEISEORGANISATORISCHE HINWEISE

Anfragen Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Fachinstitut für Medizinrecht
Gerard-Mortier-Platz 3
44793 Bochum

Tel.	0234 970640
medizinrecht@anwaltsinstitut.de
www.anwaltsinstitut.de
Vereinsregister des Amtsgerichts Bochum: VR-Nr. 961

Veranstaltungsort DAI-Forum Berlin-Mitte
Voltairestraße 1
10179 Berlin
Tel. 0234 970640

Übernachtungs- 
möglichkeiten

Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz
Alexanderplatz 7 
10178 Berlin 
Tel. 030 23894168

Weitere Informationen zum Abruf von Zimmerkontingenten sind auf  
www.anwaltsinstitut.de unter der Veranstaltung abrufbar.
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Das DAI ist eine gemeinnützige Einrichtung der Bundesrechtsanwaltskammer,  
Bundesnotarkammer, Rechtsanwaltskammern und Notarkammern.

> �Aktuellste Veranstaltungstechnik 
für Hybrid-Veranstaltungen

> �Professionelles Aufnahmestudio für 	
Online-Vorträge

> Komfortable Raumgestaltung
> �Neuer, ausgebauter PausenbereichBerlin

Unser Standort in Berlin


